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Erläuterungen zum Begriff des Arbeitseinkommens 
 
Das Arbeitseinkommen entspricht der Differenz aus Betriebseinnahmen und -ausgaben. Es ist das 
Ergebnis einer nach den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des Einkommensteuerrechts 
aufgestellten Gewinn- und Verlustrechnung. 
 
 

Was zählt zu den Betriebseinnahmen? 
 
 alle Einnahmen in Geld- und Geldeswert, 

die unmittelbar aus der selbständigen 
künstlerischen / publizistischen Tätigkeit 
resultieren (z. B. Entgelte, Gagen, Honora-
re, Verkaufserlöse, Tantiemen und Lizen-
zen, Ausfallhonorare und Sachleistungen – 
ausgenommen steuerfreie Aufwandsent-
schädigungen); nicht jedoch von der Bun-
desagentur für Arbeit gewährte Leistungen 
wie Gründungszuschuss, Arbeitslosen- 
geld I oder Arbeitslosengeld II, Einstiegs-

geld, steuerfreie Übungsleiterpauschalen 
oder Aufwandsentschädigungen 

 Urheberrechtliche Vergütungen (z. B. über 
Verwertungsgesellschaften wie die GEMA 
oder VG-Wort) 

 Stipendien, soweit sie einkommensteuer-
pflichtig sind. 

 Preisgelder, soweit sie einkommensteuer-
pflichtig sind. 

 
 

Was zählt zu den Betriebsausgaben? 
 

 Aufwendungen für Betriebsmittel (z. B. Mu-
sikinstrumente, Büroausstattung, Compu-
ter, soweit steuerlich anerkannt) 

 Aufwendungen für Betriebsräume (Miete, 
Heizung, Reinigung) 

 Fahrtkosten, Kosten für berufliche Fortbil-
dung, Material-, Porto-, Telefonkosten und 
ähnliche „Werbungskosten“ 

 Betriebliche Versicherungen (Betriebs-

 

haftpflicht, -rechtsschutz, Sachversiche-
rungen) 

 Beiträge zu Berufsständen und Berufsver-
bänden (nicht: Beiträge zur eigenen Sozi-
alversicherung!) 

 Aufwendungen für Hilfskräfte (Lohn, Ar-
beitgeberanteil der Sozialversicherungs-
beiträge) 

 Abschreibungen für Abnutzung und Sub-
stanzverringerung. 

Im Künstlersozialversicherungsrecht gilt derselbe Einkommensbegriff wie im Einkommensteuer-
recht. Daher wird das für die Beitragsberechnung nach dem KSVG maßgebende Arbeitseinkommen 
aus künstlerischer / publizistischer Tätigkeit im Regelfall den „Einkünften aus selbständiger Arbeit“ 
im Einkommensteuerbescheid entsprechen. 
Das „zu versteuernde Einkommen“ ist nicht relevant! 
 
Falls noch kein Einkommensteuerbescheid vorliegt, kann auch die letzte Einkommensteuererklä-
rung oder der im letzten Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) ausgewiesene 
Gewinn als Anhaltspunkt für das voraussichtliche Arbeitseinkommen herangezogen werden. 
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